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GR OG
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G
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Gemeinde De tingenanderErms-Bodenrichtwertkarte z umStichtag 31.12.2018

Darstellung:
Die R ichtwertzonenwerdendurch eine schwarz e Linie begrenz tund habeneine Z onennummer.
Fürdie Nutz ungenAcker(A)und Grünland (GR )kannes deckungsgleiche Z onengeben.
DerBodenrichtwertwird für jede Bodenrichtwertz one nach folgendem Schema dargeste lt:
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Zeichenerklärung
Sanierungsgebiet"Ortsmi te III"

R ichtwertz onengrenz en

Besondere V erkehrsbelastung

W ohngebiete (W )

Mischgebiete (M)

Gewerbegebiete (G)

Sondergebiete (S)
Private Grünflächen(PG);
Gartenland inbebautenGebieten(Bodenrichtwert:45€/m²)
Ö fentliche Grünflächen

Landwirtschaftliche Flächen(A,GR ,GR OG)

Forstwirtschaftliche Flächen(F)

Gemeinde Dettingen an der Erms 
Bodenrichtwertkarte zum Wertermittlungsstichtag 31.12.2018 
Die Bodenrichtwerte (§ 196BauGB)wurden vom Gutachterausschuss der Gemeinde
De tingenanderErms aus dengesammeltenK aufpreisenund aufgrund seinerErfahrung 
auf dem Grundstücksmarktbeschlossen.Die W erte sind auf denW ertermi tlungsstichtag
31.12.2018bezogen. 
Bodenrichtwerte sind Durchschni tswerte fürdenGrund und Boden.Sie werdeninEuropro
Q uadratmeter (€/m²)für die land-und forstwirtschaftlich genutz tenGrundstücke (LF),
Bauerwartungsland (E),R ohbauland (R ),baureifes Land (B)und sonstige Flächen(SF) 
angegeben.Für Grundstücke,die dauerhaftnichtdem gewöhnlichenGeschäftsverkehr 
z ugänglich sind (z.B.Gemeinbedarfs-,öffentliche V erkehrs-und Grünflächen)wird kein
Bodenrichtwert angegeben.Größere Gemeinbedarfsgrundstücke,die Flächen für den
überörtlichenV erkehrund die örtlichenV erkehrswege sind inderK arte alsweiße Flächen
dargeste lt. 
Bei BodenrichtwertenfürGrundstücke derLand-und ForstwirtschaftistderAufwuchsnicht 
enthalten.InbebautenGebietenwerdenBodenrichtwerte mitdemW ertangegeben,dersich 
ergebenwürde,wenndie Grundstücke unbebautwären.W ertanteile für bauliche und 
sonstige Anlagensind im Bodenrichtwertnichtenthalten,jedoch die Beiträge nach dem
K ommunal-Abgabengesetz (K AG BW ) und ggf. K ostenersta tungsbeträge für den 
naturschutz rechtlichen Ausgleich nach dem Baugesetz buch (BauGB).Das jeweilige
Bodenrichtwertgrundstückistfrei vonindividue lenMerkmalen(z.B.Grunddienstbarkeiten,
Baulasten,Altlasten).Als Bodenwertfür im Außenbereich baulich nutz bare Grundstücke
(Aussiedlerhöfe),kannderBodenrichtwertderamnächstengelegenenund hinsichtlich der 
wertbestimmenden Grundstücksmerkmale vergleichbaren Bodenrichtwertzone im
Innenbereich mitAbschlägenz u Grunde gelegtwerden.Im Geltungsbereich des förmlich
festgelegtenSanierungsgebiets„Ortsmi te III“geltenbesondere Bodenrichtwerte.Diese sind
in einer gesonderten K arte bei der Gemeindeverwaltung einz usehen.Innerörtliches
Gartenland (Mehrflächen)sind inderBodenrichtwertkarte nachrichtlich dargeste lt. 
Die ausgewiesenen Bodenrichtwertzonen sind Bereiche,für deren Grundstücke im
W esentlichendie gleichen,a lgemeinenW ertverhältnisse gelten.Grundstücke innerhalb 
einerBodenrichtwertzone könnenvom jeweiligenBodenrichtwertabweichende Bodenwerte
haben.Für die R ichtwertzonenwerdenals wertbestimmende Grundstücksmerkmale die
Nutz ungsart im Außenbereich (A =Ackerland,GR =Grünland,GR OG =Grünland
Obstanbau,F=forstwirtschaftliche Fläche),fürsonstige Flächen(PG=Private Grünfläche,
K GA=K leingartenfläche)und fürdie Baugebiete die Artdervorhandenenoderz ulässigen
baulichen Nutz ung nach der Baunutz ungsverordnung (BauNV O)als W ohn-,Misch-,
Gewerbe-oderSondergebiet(W ,M,G,S)und eindurchschni tlichesMaß derbaulichen
Nutz ung als Geschossflächenz ahl(GFZ )angegeben.Fürdie Geschossflächenz ahlengilt 
eine Spanne von+/-0,2derinderK arte enthaltenenAngabe.Bei W ohnbaugrundstücken,
die nach der Darste lung in der Bodenrichtwertkarte besonderer V erkehrsbelastung 
ausgesetz tsind,kannerfahrungsgemäßvoneinerMinderung desBodenrichtwertsum5% 
ausgegangenwerden.Grundstücke,die in der Hochwassergefahrenkarte des Landes
Baden-W ürtemberg imBereich eineshundertjährigenHochwassersliegen(HQ 100),können
Bodenwerte unter dem Niveau der Bodenrichtwerte der jeweiligenBodenrichtwertzone
haben. 
Bodenrichtwerte begründenkeine Ansprüche,sie habenkeine bindende W irkung und 
ersetz enkeinGutachten. 
Stand 24.09.2019 Der Gutachterausschuss Dettingen an der Erms 
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